
 
 

AMTSBLATT DER            STADT XANTEN 
 

- Amtliches Verkündungsblatt - 
 

Impressum: 

Herausgeber und verantwortlich für die amtlichen Bekanntmachungen:  
Bürgermeister der Stadt Xanten, Karthaus 2, 46509 Xanten, Tel. 02801/772-232 
Erscheinungsweise: nach Bedarf 
Bezug: Einzelbezug ist kostenlos bei Abholung im Rathaus der Stadt Xanten, Karthaus 2, Zimmer 107 (während 
der üblichen Dienststunden) und bei mehreren Auslagestellen im Stadtgebiet möglich. 
Postversand von Einzelexemplaren auf Anforderung gegen1,60 € in Briefmarken für Versandkosten, 
Jahresabonnement 92 € jährlich (Versandkosten). 
Das Amtsblatt steht im Internet unter der Adresse www.xanten.de zum kostenlosen Download zur Verfügung. 

  

Auslagestellen:  Xanten: Rathaus, Bürgerservicebüro, Karthaus 2;  Birten: Bäckerei Jürgen Brammen, Zur 
Wassermühle 2; Lüttingen: Oma Gabi – Lädchen mit Herz, Salmstr. 15; Marienbaum: Sparkasse 
am Niederrhein, Kalkarer Str. 72; Obermörmter: Dorftreff Obermörmter (ehem. 
Pfarrheim/Jugendheim), Kirchend 136 (Box am Eingang); Vynen: Friseursalon haarscharf, 
Hauptstraße 6; Wardt: Infocenter der Freizeitzentrum Xanten GmbH, Am Meerend 2 

 

Nr. 2023/45 Xanten,  22.12.2023 37. Jahrgang 

 
 
 
 
 
Inhalt: 
 
 

 Seite 

Öffentliche Bekanntmachung der Netzwerke Xanten GmbH,  
Bereich Fernwärme 

  2-3 

  
  
  
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.rathaus-xanten.de/


AMTSBLATT DER STADT XANTEN 

- 2 - 

Öffentliche Bekanntmachung 
der Netzwerke Xanten GmbH, Bereich Fernwärme 

 
 
Unsere Fernwärmepreise berechnen sich, wie in der Branche üblich, nach einer festen 
Preisänderungsklausel mit Formel. Zum Preisanpassungsstichtag 01.01.2024 wenden wir die 
vertraglich vereinbarten Preisgleitformeln nach Ziffer 2 der Anlage 1 zum Wärmeliefervertrag 
Stadt Xanten / NWX regulär an. 
 
In Folge der Anpassung sinkt der Arbeitspreis zum 01.01.2024 auf 93,52 €/MWh (netto). Seit 
vielen Jahren versorgen wir Sie auf der Grundlage eines langfristigen Wärmelieferungsvertrags 
mit Fernwärme. Als Ihr lokaler Partner sind wir uns unserer Verantwortung bewusst, Ihre 
Wärmeversorgung nachhaltig, wirtschaftlich und zukunftssicher zu gestalten. 
 
Anpassung der Mehrwertsteuer von 7% auf 19% 
 
Zur Abfederung der Mehrbelastung aus den energiepolitischen Verwerfungen wurde in § 28 Abs. 
6 Umsatzsteuergesetz (UStG) eine begrenzte Reduzierung der Mehrwertsteuer für Fernwärme 
von 19 % auf 7 % für den Zeitraum 1. Oktober 2022 bis 31. März 2024 geregelt. In der aktuellen 
politischen Diskussion (Stichwort Wachstumschancengesetz) wird über ein vorzeitiges Ende der 
Reduktion diskutiert. Auch bedingt durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, dass 
der Haushalt 2021 verfassungswidrig ist, ist aktuell noch keine Entscheidung getroffen. 
Wir werden die Fernwärmepreise mit Ihnen nach den geltenden Regelungen abrechnen, wenn 
die Änderung der Mehrwertsteuer entschieden ist. Nach aktuellem Stand gehen wir noch davon 
aus, dass bis zum 31. März 2024 ein Umsatzsteuersatz von 7 % zur Anwendung gebracht werden 
wird. 
 
Die Netzwerke Xanten GmbH stellen ab dem 01.01.2024 Fernwärme zu den nachstehenden 

Preisen zur Verfügung: 

 

Arbeitspreis 

Anschlussleistung Preis netto Preis brutto 

Für alle Anschlussleistungen 93,52 Euro/MWh 100,07 Euro/MWh 

  9,352 Ct/kWh 10,007 Ct/kWh 

 

Grundpreis  

Anschlussleistung Preis netto Preis brutto 

Für alle Anschlussleistungen 370,71 Euro/Jahr 396,66 Euro/Jahr 

 

Servicepreis 

Leistungspreis Preis netto Preis brutto 

Für alle Anschlussleistungen  24,71 Euro/Jahr 26,44 Euro/Jahr 

 

Emissionspreis 

Anschlussleistung Preis netto Preis brutto 

Für alle Anschlussleistungen 8,19 Euro/MWh 8,76 Euro/MWh 

 0,819 ct/kWh 0,876 ct/kWh 
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Die neuen Preisbestimmungen und das neue Preisblatt sind in den Geschäftsräumen 
der Netzwerke Xanten GmbH, Bereich Fernwärme zugänglich. 
 
Die Geschäftsführung 
Netzwerke Xanten GmbH 
Bereich Fernwärme 
Karthaus 2, 46509 Xanten 

 


